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Eidgenössische Volksabstimmung
vom 26. September 2010

Der Schweizerische Bundesrat hat die 
Volksabstimmung über 

die Änderung vom 19. März 2010 
des Bundesgesetzes über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-
entschädigung (Arbeitslosenversicherungs-

gesetz, AVIG, BBI 2010 2089) 
auf Sonntag, 26. September 2010, und im

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, inner-
halb der entsprechenden Vortage angesetzt.

Den Gemeindekanzleien ist die erforderliche
Anzahl von Abstimmungsvorlagen und Stimm-
zetteln durch die Staatskanzlei zugestellt worden
mit der Aufforderung, die Vorlagen an die
Stimmberechtigten frühestens vier, spätestens
aber drei Wochen vor dem Abstimmungssonntag
zu verteilen.

Nach dem Bundesgesetz über die politischen
Rechte und dem kantonalen Abstimmungsgesetz
ist insbesondere Folgendes zu beachten: Das
Stimmrecht kann nur am Wohnort ausgeübt
werden. Fahrende stimmen in ihrer Heimat-
gemeinde. Vom Stimmrecht ist nur ausgeschlos-
sen, wer wegen Geisteskrankheit oder Geistes-
schwäche entmündigt wurde.

Die vorzeitige Stimmabgabe auf der Ge-
meindekanzlei ist für alle Stimmberechtigten
nach Erhalt des Stimmmaterials bis zum Freitag
vor dem Abstimmungstag während der Büro-
stunden möglich.

Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des
Stimmmaterials voraussetzungslos möglich.
Ebenso ist bei der Stimmabgabe Stellvertretung
durch stimmberechtigte Familienangehörige
oder im gleichen Haushalt wohnende stimm-
berechtigte Personen zulässig. Die stellvertre-
tende Person darf höchstens zwei Stimmberech-
tigte vertreten und muss ihren eigenen Stimm-
rechtsausweis abgeben.

Die Stimmzettel werden den Stimmberech-
tigten, zusammen mit dem Stimmrechtsausweis,
nach Hause zugestellt. Beim Betreten des
Abstimmungslokals haben die Stimmberechtig-
ten den Stimmrechtsausweis beim Wahlbüro
abzugeben und dabei ihren Stimmzettel auf der
Rückseite abstempeln zu lassen. Nicht gestem-
pelte Stimmzettel sind ungültig.
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Namens des Regierungsrates:
Röbi Marti, Landammann
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber

Lehrstellenausschreibungen
Kantonale Verwaltung

Ab August 2011 bieten wir folgende Lehr-
stellen an: 

– Kauffrau/Kaufmann Profil E oder M
– Informatiker/-in 

Fachrichtung Systemtechnik
– Fachfrau/Fachmann

Information und Dokumentation

Weitere Informationen zu den Lehrstellen
finden Sie auf unserer Homepage www.gl.ch un-
ter Stellenangebote.

Kontakt: Für nähere Auskünfte steht Ihnen
unsere Ausbildungsverantwortliche, Frau Marti-
na Sirna, Telefon 055 646 61 35, gerne zur Ver-
fügung.

Bewerbung: Bitte senden Sie Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebens-
lauf mit Foto, Zeugnisse der letzten Schuljahre,
Multicheck) an den Kanton Glarus, Personal-
dienst, Martina Sirna, Rathaus, Glarus oder per
E-Mail: personaldienst@gl.ch.

Stellenausschreibung
Kantonsspital Glarus

Das Kantonsspital Glarus bietet per Sommer
2011 eine Lehrstelle als 

Kauffrau/-mann Profil E/M
(Lehrbeginn: August 2011)

Was wir bieten:
Eine professionelle kaufmännische Ausbil-

dung in verschiedenen Abteilungen unseres Spi-
tals. Wir garantieren Dir eine spannende Lehrzeit
und geben Dir einen umfassenden Eindruck in
das Gesundheitswesen. Diese wird in den über-
betrieblichen Kursen in der Branche Spitäler/Kli-
niken/Heime ergänzt.

Was wir erwarten: 
Du verfügst über einen guten Sekundarab-

schluss und bist motiviert, konstant gute Leistun-

gen zu erbringen. Wenn Freude am Umgang mit
verschiedenen Menschen, Zuverlässigkeit, kor-
rekte Umgangsformen sowie Spass am selbst-
ständigen Arbeiten zu Deinen Stärken zählen,
bist Du für uns die richtige Person.

Unser Lehrlingsverantwortlicher KV, Herr
Bruno Hunziker, Telefon 055 646 31 10, beant-
wortet gerne Deine weiteren Fragen.

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewer-
bung bis 15. September an: Kantonsspital
Glarus, Frau Bernadette Meli, Leiterin Personal-
management, Burgstrasse 99, Glarus, E-Mail:
personal@ksgl.ch, www.ksgl.ch.

Stellenausschreibung
Departement Bau und Umwelt

Departementssekretariat
Wir sind eine öffentliche Verwaltung mit über

500 Angestellten. Unsere Dienstleistungen rich-
ten sich nach der Bevölkerung und dem gesetz-
lichen Auftrag.

Wir suchen per 1. Januar 2011 oder nach Ver-
einbarung eine/n

Jurist/-in
(80%)

Ihre Aufgaben:
– Bearbeitung Beschwerdewesen des Departe-

ments
– Beratung der Abteilungen des Departements
– Mithilfe bei Erarbeitung und Umsetzung von

Gesetzgebungs- und Rechtssetzungsarbeiten
Ihr Profil:

– abgeschlossenes Studium der Rechtswissen-
schaften

– Berufserfahrung im Verwaltungsbereich von
Vorteil

– Freude an der Bearbeitung komplexer Ge-
schäfte

– Verantwortungs- und Entscheidungsfreude
– Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit

Unser Angebot:
– vielseitige, interessante und selbstständige

Tätigkeit in einem spannenden Umfeld
– Mitarbeit in einem kleinen Team
– flexible Arbeitszeiten

Ihr Kontakt:
Weitere Auskünfte erhalten Sie von Frau

Martina Rehli, Departementssekretärin, Telefon
055 646 64 00, E-Mail: martina.rehli@gl.ch.
Unseren Dienstleistungsbetrieb finden Sie unter
www.gl.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an den Kanton Glarus, Personaldienst, Rathaus,
Glarus, E-Mail: personaldienst@gl.ch.

Stellenausschreibung
Gemeinde Glarus Nord

Kaderstellen
Im Rahmen der Gemeindestrukturreform ist

in Glarus Nord folgende Kaderstelle zu besetzen:

Geschäftsführer/in Alters- und Pflegeheime
(100%)

Die ausführliche Stellenausschreibung ist
unter www.stellenboerse.gl3.ch ersichtlich.

Die Bewerbungen sind an die Personalver-
antwortliche der Gemeinde Glarus Nord, Ramona
Eicher, Gemeindehaus, Niederurnen, Telefon
055 617 22 04, E-Mail: ramona.eicher@glarus-
nord.ch, zu richten.

Mitteilung
Hauptabteilung Soziales

Am Dienstag, 31. August 2010, bleiben fol-
gende Büros geschlossen:
– Hauptabteilung Soziales, Zwinglistrasse 6,

Glarus;
– Soziale Dienste, Stützpunkt Nord, Bahnhof-

strasse 24, Näfels;
– Soziale  Dienste, Stützpunkt Mitte, Winkel-

strasse 22, Glarus;
– Soziale Dienste, Stützpunkt Süd, Bahnhof-

strasse 13, Schwanden; 
– Abteilung Kindes-, Erwachsenenschutz und

Erbschaftswesen, Hauptstrasse 8, Glarus.
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Hauptabteilung Soziales

Kantonale Kleinviehschau 2010
Die diesjährige Kleinviehschau findet am

Samstag, 2. Oktober 2010, wiederum auf dem
alten Eisfeld bei der Kaserne in Glarus statt.

Die Schaubedingungen können bei den

Zuchtbuchführern bezogen werden. Ausstel-
lungstiere sind fristgerecht anzumelden.

Anmeldeschluss: Schafe und Ziegen bis spä-
testens 15. September 2010 an die Zuchtbuch-
führer. Verspätet eingehende Anmeldungen wer-
den abgewiesen.

Im Weiteren bestehen auch spezielle Zeug-
nisbestimmungen betreffend Untersuch auf
CAE bei Ziegen. Bezüglich Pseudotuberkulose
dürfen nur klinisch nicht verdächtige Ziegen
aufgeführt werden. Es dürfen nur Schafe aus
MH-sanierten Beständen aufgeführt werden.
Details dazu sind den Schaubestimmungen zu
entnehmen.

Die Zustellung der Auffuhrnummern erfolgt
jeweils erst nach der Kontrolle der Zeugnisse.
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Die Glarner Kleinviehzuchtvereine

Beschluss
Anwaltskommission Kanton Glarus

Die Anwaltskommission des Kantons Glarus
hat am 20. Mai 2010 in Sachen AK.2010.00006
Folgendes beschlossen:

Dem Gesuchsteller, lic. iur. Max Widmer,
Rechtsanwalt, geb. 19. September 1975, von
Netstal, Mattstrasse 72, Netstal, Gemeinde-
schreiber Glarus, wird die Befugnis erteilt, auf
dem Gebiet des Kantons Glarus die Funktion ei-
ner Urkundsperson gemäss Artikel 4 in Verbin-
dung mit Artikel 5 Absatz 2 und 3 BeurkG aus-
zuüben. 
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Anwaltskommission Kanton Glarus
Der Präsident: Dr. iur. Yves Rüedi

Aufruf abhanden gekommener Titel
(Art. 983 und 984 OR –
Art. 870 und 871 ZGB)

1. Titel: Fünf Inhaberschuldbriefe.
2. Lastend auf:

Inhaberschuldbrief Fr. 38 000.–, datiert 3. Juli
1957, Nr. 816, auf Grundstück Nr. 1339, Grund-
buch Ennenda, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 100 000.–, datiert 29. Au-
gust 1980, Nr. 1921, auf Grundstück Nr. 323
Grundbuch Mitlödi, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 30 000.–, datiert 28. Au-
gust 1953, Nr. 1171, auf Grundstück Nr. 1664,
Grundbuch Glarus, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 50 000.–, datiert 11. Mai
1928, Nr. 489, auf Grundstück Nr. 390,  Grund-
buch Ennenda, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 50 000.–, datiert 11. Mai
1928, Nr. 490, auf Grundstück Nr. 1234, Grund-
buch Ennenda, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.3. Nr. des Titels: –
4. Saldo/Wert: Fr. 0.00
5. Auskündungsfrist:12 Monate nach Erscheinen

der 1. Publikation. 
Datum: 12. August 2011.
6. Bemerkungen:

Jedermann, der über diese Titel Auskunft
geben kann oder Anspruch darauf erheben will,
wird aufgefordert, dem unterzeichneten Richter
innert Jahresfrist von heute an Anzeige zu 
machen oder ihm die allfällig zum Vorschein 
gekommenen Titel einzureichen, andernfalls
werden sie kraftlos erklärt.
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Der Kantonsgerichtspräsident:
lic. iur. Andreas Hefti

Aufruf abhanden gekommener Titel
(Art. 983 und 984 OR –
Art. 870 und 871 ZGB)

1. Titel: Fünf Inhaberschuldbriefe.
2. Lastend auf:

Inhaberschuldbrief Fr. 45 000.–, datiert 21. Juni
1994, Nr. 1401, auf Grundstück Nr. S2832, Grund-
buch Glarus, im 2. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 60 000.–, datiert 21. Juni
1994, Nr. 1402, auf Grundstück Nr. S2833,
Grundbuch Glarus, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 80 000.–, datiert 21. Juni
1994, Nr. 1403, auf Grundstück Nr. S2834,
Grundbuch Glarus, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 60 000.–, datiert 21.
Juni 1994, Nr. 1404, auf Grundstück Nr. S2834,
Grundbuch Glarus, im 2. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.

Inhaberschuldbrief Fr. 65 000.–, datiert 21.
Juni 1994, Nr. 1405, auf Grundstück Nr. S2836,
Grundbuch Glarus, im 1. Rang.

Gläubiger: Der Inhaber.
3. Nr. des Titels: –
4. Saldo/Wert: Fr. 0.00
5. Auskündungsfrist: 12 Monate nach Erscheinen
der 1. Publikation. 
Datum: 12. August 2011.
6. Bemerkungen: ZG.2010.438

Jedermann, der über diese Titel Auskunft
geben kann oder Anspruch darauf erheben will,
wird aufgefordert, dem unterzeichneten Richter
innert Jahresfrist von heute an Anzeige zu 
machen oder ihm die allfällig zum Vorschein 
gekommenen Titel einzureichen, andernfalls
werden sie kraftlos erklärt.
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Der Kantonsgerichtspräsident:
lic. iur. Andreas Hefti

Gemeinde Niederurnen
Auflage gemäss Artikel 20 der
Verordnung über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung
Der Gemeinderat Niederurnen hat am 24.

August 2010 das Gesuch des Tagwen Nieder-
urnen, Schulstrasse 2, Niederurnen, betreffend
Neuerstellung Maschinenweg Guflenrank–
Tannwald, Guflen (Bergwald), Parzelle Nr. 1,
Baugesuch Nr. 0952, bewilligt. Das Auflagever-
fahren dauerte vom 22. Juli bis 5. August 2010
und wurde im Amtsblatt Nr. 29 vom 22. Juli 2010
angekündigt.

Der Entscheid des Gemeinderates, soweit er
die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprü-
fung betrifft, kann während 30 Tagen auf der
Bauverwaltung Niederurnen während den übli-
chen Bürozeiten eingesehen werden.

8867 Niederurnen, 24. August 2010
Gemeinderat Niederurnen

Dringlicher Beschluss des
Gemeinderates Netstal

Gestützt auf Artikel 43 des Gemeindegeset-
zes des Kantons Glarus und Artikel 9 der Ge-
meindeordnung der Gemeinde Netstal hat der
Gemeinderat Netstal am 19. August 2010 folgen-
den, einstimmigen Beschluss gefasst:

Gewährung eines Kredites von Fr. 56000.–
für die Versorgung eines Teils des Areals der Fir-
ma A. & J. Stöckli AG mit Niederspannung.

Begründung: Die Firma Stöckli Metall AG
hat ihren Produktionsbetrieb in den Räumen der
A. & J. Stöckli AG an der Ennetbachstrasse in
Netstal aufgegeben und ist in die neu erstellte In-
dustriehalle im Grosszaun eingezogen.

Die A. & J. Stöckli AG hat auf den 1. Novem-
ber 2010 einen Kaufinteressenten für einen Teil
des Areals. Dieses Areal muss deshalb sofort mit
Niederspannung versorgt werden.

Rechtsmittelbelehrung
Sofern nicht bis Donnerstag, 9. September

2010 (Datum des Poststempels), mindestens 20
Stimmberechtigte schriftlich die Vorlage dieses
Beschlusses an die nächste Gemeindeversamm-
lung verlangen, tritt der vorstehende Beschluss
des Gemeinderates vom 19. August 2010 in
Kraft.

8754 Netstal, 23. August 2010
Gemeinderat Netstal

Projektausschreibung
Neubau/Umnutzung 

Wohnen, Tagesstätte, Werkstatt,
Therapie, Verwaltung

1. Veranstalterin:
Glarner Stiftung für Menschen mit Behinde-

rung, glarnersteg, Glarus.

2. Aufgabe:
Die Stiftung führt einen Wettbewerb zur

Erlangung eines Projektes für das neue Zentrum
des glarnerstegs in Schwanden durch.

3. Verfahren:
Der Projektwettbewerb wird als offenes

Verfahren gemäss Submissionsgesetz und Sub-
missionsverordnung des Kantons Glarus sowie
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gemäss Ordnung 142, Ausgabe 2009, des sia für
Architektur- und Ingenieurwettbewerbe durch-
geführt. Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch.

4. Teilnahmeberechtigung:
Die Teilnahme steht Architektinnen und

Architekten offen. Erfahrung im Bau und/oder
der Sanierung von Spital- und Heimbauten sind
von Vorteil. 

5. Wettbewerbsjury:
Sachjury:

– Robert Marti, Landammann, Vorsteher Departe-
ment Bau und Umwelt, Jurypräsident;

– Jakob Beglinger, Leiter Hauptabteilung Sozia-
les, Departement Volkswirtschaft und Inneres;

– Susanne Zobrist, Präsidentin Stiftungsrat
glarnersteg;

– Karin Werner Zentner, Stiftungsrätin glarnersteg;
– Franz Horat, Gesamtleiter glarnersteg.

Fachjury:
– Remo Halter, Luzern, Dipl. Arch. ETH sia BSA;
– Jacques Hauser, Glarus, Dipl. Arch. ETH;
– Corinna Menn, Chur, Dipl. Arch. ETH sia;
– Martin Spühler, Zürich, Architekt BSA sia;
– Thomas Stauffacher, Dipl. Arch. ETH sia lia,

Leiter Hauptabteilung Hochbau, Departe-
ment Bau und Umwelt;

– Astrid Staufer, Frauenfeld, Dipl. Arch. ETH
sia BSA.

6. Termine:
Anfordern Wettbewerbsprogramm: Bis 1. Sep-

tember 2010.
Abgabe der Projekte: Bis 17. Dezember 2010.
Abgabe der Modelle: Bis 14. Januar 2011.

7. Bewerbung:
Das Wettbewerbsprogramm kann durch Ein-

senden eines rückadressierten und frankierten
Couverts B/C4 bei hauser+marti ag, dipl. arch.
eth sia, Hauptstrasse 41, Glarus bestellt werden.
Die restlichen Unterlagen werden nach Überwei-
sung eines Depots von Fr. 500 zugestellt.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn 

Tagen seit der Publikation beim Verwaltungs-
gericht des Kantons Glarus schriftlich Beschwerde
eingereicht werden.
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Glarner Stiftung 
für Menschen mit Behinderung
glarnersteg, Glarus 

Geburten

Niederurnen
23. August: Tschudi Robin, von Näfels und Appen-

zell AI, des Tschudi, Daniel und der Tschudi,
Maya.

Schwanden
9. August: Dragaqina Lerion, Staatsangehöri-

ger von Kosovo, des Dragaqina, Florim und
der Dragaqina, Lumnije.

Die Staatskanzlei

Todesfälle

Niederurnen
19. August: Schlittler Fritz, von Niederurnen, geb.

10. März 1933, wohnhaft gewesen in Nieder-
urnen, Ehemann der Schlittler, Lina Marta.

Glarus
11. August: Mengelt Anna Elisabeth, von Splü-

gen GR und Glarus, geb. 9. September 1927,
wohnhaft gewesen in Glarus.

16.August: Birri Ida Margaretha, von Zeihen AG
und Glarus, geb. 19. Juli 1920, wohnhaft 
gewesen in Glarus.

Schwanden
13. August: Zopfi Balthasar, von Schwanden,

geb. 20. März 1925, wohnhaft gewesen in
Schwanden, Ehemann der Zopfi, Erika.

18. August: Ebert Roland, von Dintikon AG,
geb. 10. August 1931, wohnhaft gewesen in
Schwanden.

Die Staatskanzlei

Handelsregistereintragungen
Im Handelsregister sind folgende Eintragungen

gemacht worden:

13. August 2010
Chemie-Beteiligungsaktiengesellschaft, in Glarus,
CH-160.3.000.333-8, Aktiengesellschaft (SHAB
Nr. 128 vom 7. 7. 2009, S. 14, Publ. 5119908).
Statutenänderung: 3. 8. 2010. Zweck neu: Dau-
ernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen, vorwiegend an solchen der
chemischen Industrie, sowie Durchführung von
allen damit direkt oder indirekt zusammenhän-
genden Geschäften. Die Gesellschaft kann Lie-
genschaften ankaufen, verkaufen und beleihen
lassen, Zweigniederlassungen, Agenturen und
Verkaufsgeschäfte im In- und Ausland errichten,
sich an anderen Unternehmungen beteiligen, 
sowie alle sonstigen Rechtshandlungen vorneh-
men die geeignet sind, den Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Mitteilun-
gen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die
Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation
im SHAB. Wenn die Namen und Adressen der
Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht
zwingend etwas anderes bestimmt, können Mit-

teilungen auch auf schriftlichem Weg erfolgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: 
Trigema AG (CH-020.3.926.828-9), in Zürich, 
Revisionsstelle (bisher: Trigema AG, in Zürich).

13. August 2010
Enia Eastern Europe AG, in Ennenda,  CH-160.3.
004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127
vom 5.7.2010, S. 13, Publ. 5708448). Statuten-
änderung: 28.7.2010. Firma neu: Novenia AG.
Übersetzungen der Firma neu: (Novenia SA) (No-
venia Ltd.). Ausgeschiedene Person und erlo-
schene Unterschrift: Eibofner, Sabine, deutsche
Staatsangehörige, in Altbach (DE), Mitglied, mit
Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene
Personen neu oder mutierend: Fuchs, Dr. Ben-
jamin J., von Appenzell, in Pfäffikon SZ, Mit-
glied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident,
mit Kollektivunterschrift zu zweien).

13. August 2010
Glarital AG, in Oberurnen, CH-160.3.002.384-1,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.
2001, S. 9195). Domizil neu: Kärpfstrasse 12,
Oberurnen.

13. August 2010
Stiftung A. Affeltranger, in Glarus, CH-160.7.
002.661-5, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 19.1.
2009, S. 9, Publ. 4831366). Ausgeschiedene
Personen und erloschene Unterschriften: Lüssi,
Walter, von Uster, in Glarus, Mitglied, mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Aline,
von Rehetobel, in Glarus, Mitglied, mit Kollek-
tivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen
neu oder mutierend: Doll-Schütz, Dagmar, deut-
sche Staatsangehörige, in Glarus, Mitglied, mit
Kollektivunterschrift zu zweien; Beglinger, Dr.
phil. Martin, von Mollis, in Glarus, Mitglied, mit
Kollektivunterschrift zu zweien.

13. August 2010
Stiftung PRO MOLLIS, in Mollis,  CH-160.7.
004.368-8, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.4.
2008, S. 9, Publ. 4433156). Domizil neu: c/o
Fridolin Beglinger, Oberrütelistrasse 19, Mollis.
Eingetragene Person neu oder mutierend: Meyer,
Anja, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollek-
tivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

16. August 2010 
Acentix AG, in Niederurnen, CH-170.4.004.220-8,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 8. 12.
2005, S. 10, Publ. 3139658). Statutenänderung:
30. 6. 2010. Gemäss Erklärung des Verwaltungs-
rates vom 30. 6. 2010 untersteht die Gesellschaft
keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf
eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene
Personen und erloschene Unterschriften: Falco-
nia AG, in Zug, Revisionsstelle.

16. August 2010 
CONT-REAL Treuhand GmbH, in Bilten, CH-
160.4.004.867-7, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26. 9. 2008, S. 7,
Publ. 4666414). Eingetragene Personen neu oder
mutierend: Knöpfel-Stüssi, Willi, von Bilten und
Herisau, in Bilten, Gesellschafter und Vorsitzen-
der der Geschäftsführung, mit Einzelunter-
schrift, mit 50 Stammanteilen von je Fr. 100
(bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit
100 Stammanteilen von je Fr. 100); Knöpfel-
Stüssi, Ruth, von Bilten und Herisau, in Bilten,
Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung,
mit 50 Stammanteilen von je Fr. 100 (bisher: mit
100 Stammanteilen von je Fr. 100); Knöpfel,
Willy, von Bilten, in Bilten, Gesellschafter und
Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100
Stammanteilen von je Fr. 100.

17. August 2010
Josef Weinberger AG, in Glarus, CH-160.3.
001.622-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom
12. 5. 2010, S. 10, Publ. 5630282). Ausgeschie-
dene Person und erloschene Unterschrift: Notz,
Hansueli, von Chardonnay, in Gross, Gemeinde
Einsiedeln, Vizepräsident, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien. Eingetragene Person neu oder
mutierend: Fischer, René Eugen, von Zürich, in
Niederweningen, Mitglied, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien.

17. August 2010
Zemag, AG für Werkzeuglagertechnik, in Bilten,
CH-020.3.929.249-8, Aktiengesellschaft SHAB
Nr. 196 vom 9. 10. 2008, S. 7, Publ. 4683790).
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes
nach Freienbach SZ im Handelsregister des Kan-
tons Schwyz eingetragen und im Handelsregister
des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht. Neue
Firma und Adresse: Zemag AG, Kirchstrasse 42,
8807 Freienbach.

18. August 2010
CeMo GmbH, Café Bar Wiggis, in Netstal, CH-
160.4.005.115-1, Landstrasse, Netstal, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum: 13. 8. 2010. Zweck: Führung und
Betrieb von Gastronomielokalitäten. Die Gesell-
schaft kann Darlehen gewähren, Zweigniederlas-
sungen im In- und Ausland errichten und sich an
anderen Unternehmungen beteiligen oder sich
mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke
erwerben, halten und veräussern. Stammkapital:
Fr. 30 000. Nebenleistungspflichten gemäss Sta-
tuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen
der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfol-
gen schriftlich oder per E-Mail. Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach
Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Er-
klärung der Gründerinnen vom 13. 8. 2010 unter-
steht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision
und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen: Cerri-Toresan, Astrid,
von Netstal und Glarus, in Netstal, Gesellschaf-
terin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit
Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stamm-
anteilen von je Fr. 100; Moratti, Cornelia, von
Wohlen AG, in Netstal, Gesellschafterin und

Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu
zweien, mit 150 Stammanteilen von je Fr. 100.

18. August 2010
Ayton AG, in Oberurnen, CH-320.3.060.291-8,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 1.
2009, S. 10, Publ. 4851574). Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend:  AEGERTER+-
BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsbera-
tung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG
(Rapperswil-Jona), Revisionsstelle (bisher: Za-
noni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschafts-
beratung, in Rapperswil SG [Rapperswil-Jona]).

18. August 2010
Ayton Patent AG, in Oberurnen, CH-160.3.004.
698-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom
19. 6. 2007, S. 7, Publ. 3982186). Eingetragene
Personen neu oder mutierend: AEGERTER+-
BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsbera-
tung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG
(Rapperswil-Jona), Revisionsstelle (bisher: Za-
noni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschafts-
beratung, in Rapperswil SG [Rapperswil-Jona]).

18. August 2010
Grünenfelder Immobilien AG, in Niederurnen,
CH-160.3.003.025-7, Aktiengesellschaft SHAB
Nr. 120 vom 24. 6. 2008, S. 9, Publ. 4538964).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und
Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in
Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisions-
stelle (bisher: Zanoni + Aegerter AG für Steuer-
und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil-Jona).

18. August 2010
H. Grünenfelder AG, in Niederurnen, CH-160.3.
004.835-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100
vom 27. 5. 2010, S. 9, Publ. 5647566). Eingetra-
gene Personen neu oder mutierend: AEGERTER+-
BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsbera-
tung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG
(Rapperswil-Jona), Revisionsstelle (bisher: Za-
noni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschafts-
beratung [CH-320.3.035.800-6], in Rapperswil-
Jona).

18. August 2010
Intertreuco AG, in Glarus, CH-160.3.005.022-3,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15. 2.
2010, S. 12, Publ. 5494956). Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend: Kaiser, Egon, liech-
tensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI),
Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit
Sechler Peter, oder Fischli Thomas (bisher: mit
Kollektivunterschrift zu zweien mit Sechler Pe-
ter, oder Fischli Thomas, oder Kaiser Peter, oder
Noser Cedric, oder Kink Michael); Kaiser, Peter,
liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers
(LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien
mit Sechler Peter, oder Fischli Thomas (bisher:
mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sechler
Peter, oder Fischli Thomas, oder Kaiser Egon,
oder Noser Cedric, oder Kink Michael); Noser,
Cedric, von Oberurnen, in Oberurnen, mit Kol-
lektivprokura zu zweien mit Sechler Peter, oder
Fischli Thomas (bisher: mit Kollektivprokura zu
zweien mit Sechler Peter, oder Fischli Thomas,
oder Kaiser Egon, oder Kaiser Peter); Kink, Mi-
chael, von Luzern, in Wettingen, mit Kollektiv-
prokura zu zweien mit Sechler Peter, oder Fisch-
li Thomas (bisher: mit Kollektivprokura zu zwei-
en mit Sechler Peter, oder Fischli Thomas, oder
Kaiser Egon, oder Kaiser Peter).

18. August 2010
MAX BINDER PARTNER GmbH, in Glarus, CH-
160.4.004.352-9, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (SHAB Nr. 75 vom 21. 4. 2009, S. 10,
Publ. 4982464). Ausgeschiedene Person und er-
loschene Unterschrift: Binder, Max, von Rich-
terswil, in Glarus, Geschäftsführer, mit Einzel-
unterschrift. Eingetragene Person neu oder mu-
tierend: Binder-Kistler, Josefine, von Richters-
wil, in Greifensee, Gesellschafterin und Ge-
schäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2
Stammanteilen von je Fr. 10 000 (bisher: Gesell-
schafterin, ohne Zeichnungsberechtigung).

18. August 2010
Meritum AG, in Glarus, CH-160.3.001.062-4,
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 4. 3.
2009, S. 10, Publ. 4908676). Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend: AEGERTER+-
BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsbera-
tung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG
(Rapperswil-Jona), Revisionsstelle (bisher: Za-
noni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschafts-
beratung [CH-320.3.035.800-6], in Rapperswil
[Rapperswil-Jona]).

18. August 2010
Tschudi + Cie AG, in Netstal, CH-160.3.001.
540-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom
31. 12. 2003, S. 10, Publ. 2054328). Eingetragene
Personen neu oder mutierend: AEGERTER+-
BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsbera-
tung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG
(Rapperswil-Jona), Revisionsstelle (bisher: Za-
noni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschafts-
beratung, in Rapperswil SG).

18. August 2010
Boarders Fashion – Silvia Büsser Eriksson, in
Niederurnen, CH-160.1.004.707-6, Einzelunter-
nehmen (SHAB Nr. 132 vom 11. 7. 2007, S. 10,
Publ. 4020094). Die Firma wird infolge Verle-
gung des Sitzes nach Weesen SG im Handelsre-
gister des Kantons St. Gallen eingetragen und im
Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes
wegen gelöscht. Neue Adresse: Boarders Fashion
– Silvia Büsser Eriksson, Im Städtli 37, 8872
Weesen.

Der Registerführer: A. Hajas

Rechtbot
Nr. 818

III. Publikation

1. Schulgemeinde Glarus-Riedern,Burgstrasse 30,
Glarus.

2. Ortsgemeinde Riedern, Riedern.

Der Kantonsgerichtspräsident verfügt:
Hiermit wird jedermann verboten, die Liegen-
schaft Nr. 80 (Kinderhort Riedern an der Haupt-
strasse 21) sowie die vom selbstständigen und
dauernden Recht zu Lasten der Liegenschaft 
Nr. 79 erfasste und einen Zaun abgegrenzte
Fläche (Kindergarten Riedern samt Umgebung
an der Hauptstrasse 21), je Grundbuch Riedern,
werktags ab 18.00 Uhr, an Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen sowie während der Schul-
ferien zu betreten, zu befahren, darauf zu verweilen
sowie irgendwelche Fahrzeuge und Gegenstände
darauf abzustellen. Vorbehalten bleiben die im
Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeiten. Von
diesem Verbot ausgenommen sind Personen mit
einer Benützungsbewilligung, verfügt durch die
zuständige Behörde.

Die Übertretung dieses Rechtbotes kann mit
Polizeibusse bis Fr. 500.– bestraft werden. Vor-
behalten bleibt der Nachweis eines besseren
Rechts im Sinne von Artikel 282 der Zivilpro-
zessordnung.

8750 Glarus, 14. Mai 2010

Der Kantonsgerichtspräsident:
lic. iur. Andreas Hefti
Die Gerichtsschreiberin i.V.:
lic. iur. Nadja Dobler

Rechtbot
Nr. 819

III. Publikation

Ortsgemeinde Ennenda, Ennenda.

Der Kantonsgerichtspräsident verfügt:
Hiermit wird jedermann verboten,  auf den Lie-
genschaften Nrn. 824 und 851 (gesamtes Schula-
real), je Grundbuch Ennenda, Tabakwaren und
Alkohol zu konsumieren sowie Abfall und Unrat
wegzuwerfen oder liegen zu lassen. Ferner wird
jedermann verboten, die beiden Schulliegen-
schaften ab 22.00 Uhr zu betreten oder sich dar-
auf aufzuhalten. Von diesem Verbot ausgenom-
men sind Personen mit einer Benützungsbewilli-
gung, verfügt durch die zuständige Behörde.

Die Übertretung dieses Rechtbotes kann mit
Polizeibusse bis Fr. 500.– bestraft werden. Vor-
behalten bleibt der Nachweis eines besseren
Rechts im Sinne von Artikel 282 der Zivilpro-
zessordnung.

8750 Glarus, 25. Mai 2010

Der Kantonsgerichtspräsident:
lic. iur. Andreas Hefti
Die Gerichtsschreiberin i.V.:
lic. iur. Nadja Dobler

Rechtbot
Nr. 820

III. Publikation

Beepa AG, Neue Jonastrasse 93, 8640 Rap-
perswil.

Der Kantonsgerichtspräsident verfügt:
Hiermit wird jedermann verboten, die Liegen-
schaft Nr. 1199, Grundbuch Bilten, Wiesen-
strasse 1a, Bilten, zu betreten, zu befahren, darauf
Fahrzeuge aller Art oder Gegenstände abzustel-
len, darauf Schutt abzulagern sowie andere
Rechte daran auszuüben. Vorbehalten bleiben die
im Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeiten.
Die Übertretung dieses Rechtbotes kann mit Po-
lizeibusse bis Fr. 500.– bestraft werden. Vorbe-
halten bleibt der Nachweis eines besseren Rechts
im Sinne von Artikel 282 der Zivilprozessord-
nung.

8750 Glarus, 25. Mai 2010

Der Kantonsgerichtspräsident:
lic. iur. Andreas Hefti
Die Gerichtsschreiberin i.V.:
lic. iur. Nadja Dobler

Rechtbot
Nr. 821

II. Publikation

Irène Theresia Rubrichi-Müller,Am Linthli 14,
Näfels.

Der Kantonsgerichtspräsident verfügt:
Hiermit wird jedermann verboten, die Lie-

gen-schaft Nr. 613, Grundbuch Näfels, Oberdorf
in Näfels, zu befahren sowie darauf Fahrzeuge
aller Art oder Gegenstände abzustellen. Von die-
sem Verbot ausgenommen sind Personen mit
besonderer Erlaubnis der Eigentümerin. Vorbe-
halten bleiben die im Grundbuch eingetragenen
Dienstbarkeiten.

Die Übertretung dieses Rechtbotes kann mit
Polizeibusse bis Fr. 500.– bestraft werden. Vor-
behalten bleibt der Nachweis eines besseren
Rechts im Sinne von Artikel 282 der Zivilpro-
zessordnung.

8750 Glarus, 22. Juni 2010

Der Kantonsgerichtspräsident:
lic. iur. Andreas Hefti
Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. Nadja Dobler
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Konkurse
Die Gläubiger des Schuldners und alle Per-

sonen, die Ansprüche auf die in seinem Besitz be-
findlichen Vermögensstücke haben, werden auf-
gefordert, ihre Forderungen oder Ansprüche
samt Beweismittel (Schuldscheine, Buchauszü-
ge usw.) innert der Eingabefrist dem betreffen-
den Konkursamt einzureichen. Mit der Eröff-
nung des Konkurses hört gegenüber dem Schuld-
ner der Zinslauf auf. Für pfandgesicherte Forde-
rungen läuft der Zins bis zur Verwertung weiter,
soweit der Pfanderlös den Betrag der Forderung
und des bis zur Konkurseröffnung aufgelaufenen
Zinses übersteigt (Art. 209 SchKG). Die Grund-
pfandgläubiger haben ihre Forderungen in Kapi-
tal, Zinsen und Kosten zerlegt anzumelden und
gleichzeitig auch anzugeben, ob die Kapitalfor-
derung schon fällig oder gekündigt sei, allfällig
für welchen Betrag und auf welchen Termin. Die
Inhaber von Dienstbarkeiten, welche unter dem
früheren kantonalen Recht ohne Eintragung in
die öffentlichen Bücher entstanden und noch
nicht im Grundbuch eingetragen sind, werden
aufgefordert, diese Rechte innert einem Monat
beim betreffenden Konkursamt unter Einlegung
allfälliger Beweismittel anzumelden. Ist der
Schuldner Miteigentümer oder Stockwerkei-
gentümer eines Grundstückes, gilt diese Auffor-
derung auch für solche Dienstbarkeiten am
Grundstück selbst. Die nicht angemeldeten
Dienstbarkeiten können gegenüber einem gut-
gläubigen Erwerber des belasteten Grundstückes
nicht mehr geltend gemacht werden, soweit es
sich nicht um Rechte handelt, die auch nach dem
Zivilgesetzbuch ohne Eintragung in das Grund-
buch dinglich wirksam sind. Desgleichen haben
die Schuldner des Konkursiten sich binnen der
Eingabefrist als solche anzumelden bei Straffol-
gen (Art. 324 Ziff. 2 StGB) im Unterlassungsfal-
le. Personen, die Sachen des Schuldners als Pfan-
dgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen,
haben diese innert der gleichen Frist dem betref-
fenden Konkursamt zur Verfügung zu stellen. Es
wird auf die Straffolge bei Unterlassung (Art.
324 Ziff. 3 StGB) hingewiesen und darauf, dass
das Vollzugsrecht erlischt, wenn die Meldung un-
gerechtfertigt unterbleibt. Die Pfandgläubiger
sowie Drittpersonen, denen Pfandtitel auf den
Liegenschaften des Gemeinschuldners weiter-
verpfändet worden sind, haben die Pfandtitel und
Pfandverschreibungen innerhalb der gleichen
Frist dem Konkursamt einzureichen. Den Gläu-
bigerversammlungen können auch Mitschuldner
und Bürgen des Schuldners sowie Gewähr-
spflichtige beiwohnen. Für Beteiligte, die im
Ausland wohnen, gilt das Konkursamt als Zustel-
lungsort, solange sie nicht einen anderen Zustel-
lungsort in der Schweiz bezeichnen.

Kollokationsplan und Inventar
SchKG 221, 249–250

1. Schuldnerin: Kälin Martina, von Einsie-
deln SZ, geboren am  5. November 1985, Am
Bach 24, Bilten.

2. Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage nach
erfolgter Publikation.

3. Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage nach
erfolgter Publikation.

4. Bemerkungen: Kollokationsplan und In-
ventar liegen den beteiligten Gläubigern beim
Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf An-
fechtung des Kollokationsplanes sind innert
20 Tagen seit der Bekanntmachung beim Kan-
tonsgericht, Gerichtshaus, Glarus, schriftlich
und im Doppel einzureichen. Innert 10 Tagen seit
der Bekanntmachung sind Beschwerden auf
Anfechtung des Inventars beim Departement
Sicherheit und Justiz des Kantons Glarus, Post-
fach, Glarus und Abtretungsbegehren nach
Artikel 260 SchKG (Drittansprachen) beim
unterzeichneten Konkursamt einzureichen. An-
dernfalls gelten Kollokationsplan und Inventar
als anerkannt.

Kollokationsplan und Inventar
SchKG 221, 249–250

1. Schuldnerin: DavidSolar AG in Liquida-
tion, Klausenstrasse 1, Linthal.

2. Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage nach 
erfolgter Publikation.

3. Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage nach 
erfolgter Publikation.

4. Bemerkungen: Kollokationsplan und Inven-
tar liegen den beteiligten Gläubigern beim Kon-
kursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfechtung
des Kollokationsplanes sind innert 20 Tagen seit
der Bekanntmachung beim Kantonsgericht,
Gerichtshaus, Glarus, schriftlich und im Doppel
einzureichen. Innert 10 Tagen seit der Bekannt-
machung sind Beschwerden auf Anfechtung des
Inventars beim Departement Sicherheit und Justiz
des Kantons Glarus, Postfach, Glarus und Abtre-
tungsbegehren nach Artikel 260 SchKG (Drittan-
sprachen) beim unterzeichneten Konkursamt ein-
zureichen. Andernfalls gelten Kollokationsplan
und Inventar als anerkannt.

Konkurspublikation/Schuldenruf
SchKG 231, 232

1. Schuldner: Troisi Franco, Staatsbürgerschaft
Italien, geboren am 11. Dezember 1970, Giessen-
brücke 16, Näfels.

2. Datum der Konkurseröffnung: 29. April 2010.
3. Konkursverfahren: Summarisch. 
4. Eingabefrist: 27. September 2010.
5. Bemerkungen: Gesellschafter der bis am 
17. Februar 2010 eingetragenen Kollektivgesell-
schaft MT Gipsergeschäft Morgante & Troisi,
Giessenbrücke 16, Näfels. Seitens der Konkurs-
verwaltung wird die sofortige Verwertung aller
Aktiven (exkl. Grundstück) beantragt (frei-
händig oder durch Versteigerung). Wenn nicht
die Mehrheit der bekannten Gläubiger innert 
10 Tagen beim Konkursamt schriftlich Einspruch
erhebt, gilt dieser Antrag als genehmigt. Still-
schweigen gilt als Zustimmung. Kaufofferten
von Gläubigern sind innert 10 Tagen ebenfalls
schriftlich dem Konkursamt einzureichen. 
Eigentumsansprachen sind innert der gleichen
Frist anzumelden.

Einstellung des Konkursverfahrens
SchKG 230, 230a

1. Schuldnerin: Oswald-Marti Anna (ausge-
schlagene Erbschaft), von Näfels, geboren am
24. August 1925, gestorben am 27. Februar 2010,
wohnhaft gewesen Letz, Näfels.

2. Datum der Konkurseröffnung: 12. Juli 2010.
3. Datum der Einstellung: 19. August 2010.
4. Frist für Kostenvorschuss:6. September 2010.
5. Kostenvorschuss: Fr. 4500.–.
Hinweis: Das Konkursverfahren wird als 

geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der obgenannten Frist die Durchführung
verlangt und für die Deckung den erwähnten Vor-
schuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kos-
tenvorschüsse bleibt vorbehalten.

6. Bemerkungen: Innert der gleichen Frist 
haben sich Dritte, die Vermögen der konkursiten
Person verwahren oder bei denen diese Guthaben
hat, beim Konkursamt zu melden (Art. 222
SchKG).

Einstellung des Konkursverfahrens
SchKG 230, 230a

1. Schuldnerin: Linde-Seminare AG in Liqui-
dation, Städtli, Engi.

2. Datum der Konkurseröffnung: 6. Juli 2010.
3. Datum der Einstellung: 19. August 2010.
4. Frist für Kostenvorschuss:6. September 2010.
5. Kostenvorschuss: Fr. 5000.–.
Hinweis: Das Konkursverfahren wird als 

geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der obgenannten Frist die Durchführung
verlangt und für die Deckung den erwähnten Vor-
schuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kos-
tenvorschüsse bleibt vorbehalten.

6. Bemerkungen: Innert der gleichen Frist 
haben sich Dritte, die Vermögen der konkursiten
Person verwahren oder bei denen diese Guthaben
hat, beim Konkursamt zu melden (Art. 222
SchKG).

Zahlungsbefehl
SchKG 69

1. Schuldner: Stellato-D'Arcangelo Anto-
nio, Staatsbürgerschaft Italien, geboren am 16.
Januar 1960, vormalss wohnhaft Fronalpstrasse 5,
Bilten, nun unbekannten Aufenthaltes.

2. Zahlungsbefehl Nr. 21005146 vom 23. Juli
2010.

3. Art der Schuldbetreibungen: Ordentliches
Verfahren.

4. Gläubiger: Glarner Kantonalbank, Haupt-
strasse 21, Glarus.

5. Forderungen: Fr. 159 175.–.
Zusätzliche Kosten: Fr. 200.– ZB-Kosten zu-

züglich Arrest- und Publikationskosten. 
Forderungsgrund: Forderung gemäss Arrest-

befehl des Kantonsgerichts Glarus vom 21. Juli
2010 in Arrest Nr. 210008.

Hinweis: Der Schuldner wird aufgefordert,
den Gläubiger für die angegebenen Forderungen
binnen 20 Tagen zu befriedigen. Will der Schuld-
ner die Forderung oder einen Teil derselben oder
das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend
zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 Tagen
seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls
dem unterzeichneten Betreibungsamt mündlich
oder schriftlich zu erklären (Rechtsvorschlag zu
erheben). Wird die Forderung nur zum Teil
bestritten, so ist der bestrittene Betrag ziffern-
mässig genau anzugeben, ansonst die ganze For-
derung als bestritten gilt. Sollte der Schuldner
dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann
der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung
verlangen.

6. Bemerkungen: Gleichzeitig wird dem Schuld-
ner angezeigt, dass das unterzeichnete Betreibungs-
amt aufgrund der Verfügung der Arrestbehörde
für den in Betreibung gesetzten Forderungsbe-
trag folgende Gegenstände und Fahrzeuge mit
Arrest belegt hat: Sämtlicher Hausrat an der
Fronalpstrasse 5, Bilten, insbesondere Möbel,
Schmuck, technische Geräte (Fernseher, Stereo-
anlage, Computer usw.), Geschirr, Personenwa-
gen Mercedes SL 500, Jg. 1995 und Personenwa-
gen Fiat Punto GT, GL 1066, Jg. 1996.

Rechtsmittel: Einsprache gegen den Arrest-
befehl (Art. 278 SchKG).

Wer durch einen Arrest in seinen Rechten be-
troffen ist, kann innert 10 Tagen, nachdem er von
dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim

Arrestrichter Einsprache erheben. Der Arrest-
richter gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme und entscheidet ohne Verzug. Der
Einspracheentscheid kann innert 10 Tagen an die
obere Gerichtsinstanz weitergezogen werden.
Vor dieser können neue Tatsachen geltend ge-
macht werden. Einsprache und Weiterziehung
hemmen die Wirkung des Arrestes nicht. Wäh-
rend des Einspracheverfahrens und bei Weiter-
zug des Einspracheentscheides laufen die Fristen
nach Artikel 279 SchKG nicht.

Zahlungsbefehl
SchKG 69

1. Schuldnerin: Stellato Viviana, Staatsbür-
gerschaft Italien, geboren am  5. September
1963, vormals wohnhaft Fronalpstrasse 5, Bil-
ten, nun unbekannten Aufenthaltes.

2. Zahlungsbefehl Nr. 21005147 vom 23. Juli
2010.

3. Art der Schuldbetreibungen: Ordentliches
Verfahren.

4. Gläubiger: Glarner Kantonalbank, Haupt-
strasse 21, Glarus.

5. Forderungen: Fr. 159 175.–.
Zusätzliche Kosten: Fr. 200.– ZB-Kosten zu-

züglich Arrest- und Publikationskosten.
Forderungsgrund: Forderung gemäss Arrest-

befehl des Kantonsgerichts Glarus vom 21. Juli
2010 in Arrest Nr. 210008.

Hinweis: Der Schuldner wird aufgefordert,
den Gläubiger für die angegebenen Forderungen
binnen 20 Tagen zu befriedigen. Will der Schuld-
ner die Forderung oder einen Teil derselben oder
das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend
zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 Tagen
seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls
dem unterzeichneten Betreibungsamt mündlich
oder schriftlich zu erklären (Rechtsvorschlag zu
erheben). Wird die Forderung nur zum Teil
bestritten, so ist der bestrittene Betrag ziffern-
mässig genau anzugeben, ansonst die ganze For-
derung als bestritten gilt. Sollte der Schuldner
dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann
der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung
verlangen.

6. Bemerkungen: Gleichzeitig wird dem Schuld-
ner angezeigt, dass das unterzeichnete Betrei-
bungsamt aufgrund der Verfügung der Arrestbe-
hörde für den in Betreibung gesetzten Forde-
rungsbetrag folgende Gegenstände und Fahrzeuge
mit Arrest belegt hat: Sämtlicher Hausrat an der
Fronalpstrasse 5, Bilten, insbesondere Möbel,
Schmuck, technische Geräte (Fernseher, Stereo-
anlage, Computer usw.), Geschirr, Personenwa-
gen Mercedes SL 500, Jg. 1995 und Personenwa-
gen Fiat Punto GT, GL 1066, Jg. 1996.

Rechtsmittel: Einsprache gegen den Arrest-
befehl (Art. 278 SchKG).

Wer durch einen Arrest in seinen Rechten be-
troffen ist, kann innert 10 Tagen, nachdem er von
dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim
Arrestrichter Einsprache erheben. Der Arrest-
richter gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme und entscheidet ohne Verzug. Der
Einspracheentscheid kann innert 10 Tagen an die
obere Gerichtsinstanz weitergezogen werden.
Vor dieser können neue Tatsachen geltend ge-
macht werden. Einsprache und Weiterziehung
hemmen die Wirkung des Arrestes nicht. Wäh-
rend des Einspracheverfahrens und bei Weiter-
zug des Einspracheentscheides laufen die Fristen
nach Artikel 279 SchKG nicht.

8750 Glarus, 26. August 2010

Betreibungs- und Konkursamt
des Kantons Glarus:
Heiri Elmer

Baugesuche
Baugesuchspublikation gestützt auf Artikel 38 des

kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes.

Filzbach
Beat Manhart-Nützi, Kirchenackerstrasse 7,

Filzbach
Einbau Solarabsorber auf Einfamilienhaus,

Kirchenackerstrasse 7, Filzbach, Parzelle Nr. 584,
LB-Nr. 508, gemäss den eingereichten Unterlagen.

Filzbach, 18. August 2010
Der Gemeinderat

Niederurnen

Kantonspolizei St. Gallen, Klosterhof 12,
St. Gallen

Neuerstellung Richtfunk-Tripot Polycom auf
dem Betriebsgebäude AXPO, Martern 1, Parzelle
Nr. 1506, wie durch Profile bezeichnet (ausser-
halb Bauzone, nicht zonenkonform).

Katharina und Marcel Diethelm-Leber,
Speerstrasse 21, Niederurnen

Erstellen eines Gartenpavillons und Umge-
staltung Gartenanlage, Speerstrasse 21, Parzelle
Nr. 2080, wie durch Profile bezeichnet.

Niederurnen, 23. August 2010
Der Gemeinderat

Näfels

Hans Aschmann, Adlergut 17, Glarus
Dachaufbau am bestehenden Mehrfamilien-

haus, an der Fronalpstrasse, Parzelle Nr. 1448,
wie durch Profile bezeichnet.

Näfels, 24. August 2010
Der Gemeinderat

Ennenda

Fritz Altmann, Endi, Ennenda
Vorhausanbau und Überdachung der Keller-

treppe beim Wohnhaus, Endi, Parzelle Nr. 1754,
wie durch Profile bezeichnet (ausserhalb Bauzone,
nicht zonenkonform).

Ennenda, 20. August 2010
Der Gemeinderat

Schwanden

Ortsgemeinde Schwanden, Bahnhofstrasse 7,
Schwanden

Stallabbruch, Stümligen, Parzelle Nr. 342,
gemäss den eingereichten Unterlagen (ausser-
halb Bauzone, zonenkonform).

Ortsgemeinde Schwanden, Bahnhofstrasse 7,
Schwanden

Neubau WC-Anlage, Bahnhofareal, Parzelle
Nr. 70, gemäss den eingereichten Unterlagen.

Schwanden, 24. August 2010
Der Gemeinderat

Luchsingen

Heidi und Franz Horat, Rosengasse, Hätzingen
Um- und Anbau Reiheneinfamilienhaus, Rosen-

gasse, Hätzingen, Parzelle Nr. 73, gemäss den
eingereichten Unterlagen und erstellten Profilen.

Annamarie und Josef Lochschmidt-Hefti,
Bödeli, Luchsingen

Errichten einer Sitzplatzüberdachung, Bödeli,
Luchsingen, Parzelle Nr. 76, wie durch Profile
bezeichnet.

Luchsingen, 19. August 2010
Der Gemeinderat

Braunwald

Anne-Rose Gehring, Zürcherstrasse 113,
Rapperswil

Überdachung Sitzplatz Nebengebäude, Par-
zelle Nr. 330, Fuhr, wie durch Profile bezeichnet.

René und Silvia Gamp-Hegner,
Oberloochstrasse 3, Braunwald

Neubau Holzschopf, Parzelle Nr. 274, Ober-
looch, wie durch Profile bezeichnet.

Braunwald, 24. August 2010
Der Gemeinderat

Elm

Walter und Vreni Burren, Blumenweg 16,
Zürich

Sanierung Wohnhaus und Umgebungsgestal-
tung, im Sitli, Parzelle Nr. 1513, gemäss den ein-
gereichten Unterlagen (ausserhalb Bauzone,
nicht zonenkonform).

Elm, 19. August 2010
Der Gemeinderat

Die Baugesuchsunterlagen liegen bei den
Gemeindekanzleien zur Einsichtnahme auf.

Gegen diese Baugesuche kann gemäss Artikel
39 des kantonalen Raumplanungs- und Baugeset-
zes innert 14 Tagen seit der Publikation beim zu-
ständigen Gemeinderat Einsprache wegen Verlet-
zung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen einge-
reicht werden.

Wer die Verletzung privater Rechte geltend
machen will, kann gemäss Artikel 41 des kanto-
nalen Raumplanungs- und Baugesetzes innert 14
Tagen seit dieser Publikation Vermittlung am Ort
der gelegenen Sache einleiten.

Diese Fristen laufen auch während der
Gerichtsferien.
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